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B e k a n n t m a c h u n g  
 
Gemeinde Altenhof 

 

Datum: 11.06.2025 
 

 
 
Am Donnerstag, 19. Juni 2025, findet um 19:00 Uhr  im Gemeinderaum Altenhof, Aschauer 
Landstraße 6, 24340 Altenhof, eine öffentliche Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde 
Altenhof statt, zu der ich Sie höflich einlade. 
 
 
Tagesordnung 
 

 Öffentlicher Teil  

1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der 

Ladung, der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit 

 

2. Änderungsanträge zur Tagesordnung  

3. Einwohnerfragezeit  

4. Bericht des Bürgermeisters und der Ausschussvorsitzenden  

5. Anregungen und Beschwerden von Einwohnerinnen oder Ein-

wohnern 

 

6. Anfragen von Gemeindevertreterinnen oder Gemeindevertretern  

7. Änderungsanträge zur Sitzungsniederschrift der letzten Sitzung.  

8. Kommunale Wärmeplanung 01-GV-7/2025 

9. Teilfortschreibung des Landesentwicklungsplans Schleswig-

Holstein zum Thema "Windenergie an Land" - Zweiter Entwurf 

April 2025 

01-HFA-2/2025 

10. Neuaufstellung des Regionalplanes für den Planungsraum II des 

Landes Schleswig-Holstein - 2. Entwurf 2025 

01-GV-9/2025 

11. Erlass der Satzung über die Benutzung und Gebührenerhebung 

für den Gemeinschaftsraumes in Aschau 

01-HFA-3/2025 

12. Lärmschutz Schnellmark  

   

 Nichtöffentlicher Teil  

13. Pachtangelegenheiten  

   

 Öffentlicher Teil  
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14. Bekanntmachungen  

 
Es ist beabsichtigt eine Beschlussfassung über die nicht öffentliche Beratung der unter „Nichtöffent-
licher Teil“ genannten Tagesordnungspunkte gemäß § 35 Abs. 2 GO durchzuführen.  

 
 
Siegfried Brien 
Bürgermeister 
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2. Nachtragssatzung 
der Gemeinde Barkelsby über die Benutzung und Gebührenerhebung 

für die Offene Ganztagsschule Barkelsby 
 

Aufgrund der §§ 5 Abs. 6 und 14 Abs. 1 des Gesetzes über die kommunale Zusammenar-
beit, der §§ 4 Abs. 1 S. 1 und 18 der Gemeindeordnung und der §§ 1 Abs. 1, 2, 4 und 6 Abs. 
1 und 2 des Kommunalabgabengesetzes für Schleswig-Holstein in der z. Zt. geltenden Fas-
sung wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung vom 05.06.2025 folgende 
Nachtragssatzung erlassen: 
 
Artikel I 
 
Der § 2 wird wie folgt geändert: 

 
3. Die Gemeinde Barkelsby bietet eine Ferienbetreuung in Teilen der Ferien an. Die Feri-

enbetreuung wird in den ersten drei Wochen der Sommerferien sowie jeweils der ers-
ten Woche der Oster- und Herbstferien, von montags bis freitags, von 07:00 Uhr bis 
15:00 Uhr, angeboten. 

4. Die Gemeinde stellt den notwendigen Personal- und Sachbedarf. 
5. Wird die Offene Ganztagsschule aufgrund behördlicher Anordnungen oder aus ande-

ren zwingenden Gründen vorübergehend geschlossen oder in ihrem Betrieb einge-
schränkt, besteht kein Anspruch auf eine anderweitige Betreuung oder auf Schadens-
ersatz. Eine Erstattung der Gebühr erfolgt aus diesem Grund nicht. 

 
Artikel II 
 
Der § 7 wird wie folgt geändert: 
 

3. Sie betragen für die Ferienbetreuung nach § 2 Abs. 3    98,00 €/ Woche 
 

4. Für das Mittagsessen können die Eltern, die Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II 
(SBG II), 3. und 4. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), §§ 2 und 3 Asylbewerber-
leistungsgesetz, Wohngeld oder Kinderzuschlag gem. § 6 a Bundeskindergeldgesetz 
beziehen, für ihre Kinder Bedarfe für Bildung und Teilhabe (Bildungskarte) beantragen. 
Die Beantragung der Bildungskarte erfolgt für die SGB-II Bezieher im Jobcenter und für 
alle anderen im zuständigen Sozialamt. 

 
Die Satzung tritt am 01.07.2025 in Kraft. 
 
Die vorstehende Satzung wird hiermit ausgefertigt und ist bekannt zu machen. 
 
 
Eckernförde, den 10.06.2025 
 
 
 
gez. Blaas 
 
Bürgermeister 
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